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Forderrichtlinien der Stadt Wien - MA 51 - Sport Wien
+Wiener Sportférderungsbeitrag”

1. Anwendungsbereich und Férdergegenstand:

a. Diese Forderrichtlinie regelt die Gewahrung von Férderungen im Rahmen der
Privatwirtschaftsverwaltung im Wirkungsbereich der Stadt Wien, MA 51 - Sport Wien.

b. Beidenim Gebiet der Stadt Wien gegen Entgelt zugénglichen Sportveranstaltungen wird der
Sportférderungsbeitrag eingehoben. Die Mittel aus diesen Einnahmen sind zweckgebunden fur
die Férderung des Breiten- und Spitzensports zu verwenden.

Fordergegenstand im Sinne dieser Forderrichtlinie ist die finanzielle UnterstUtzung von Wiener
Sportvereinen und Sportverbanden fiur den Ausbau bestehender und die Errichtung neuer
Sportanlagen und Sporteinrichtungen. DariUber hinaus werden auch Aufgaben und Ziele des
Sports von allgemeiner Bedeutung gefdrdert.

c. Ziel dieser finanziellen Unterstitzung ist die Férderung des Breiten- und Spitzensports in
zahlreichen, in Wien anerkannten, Sportarten.

d. Diese Férderrichtlinie gilt fUr Férderantrage ab 01.01.2026.

e. Ein dem Grunde oder der Hohe nach bestimmter subjektiver Anspruch bzw. Rechtsanspruch auf
Gewahrung einer Férderung oder ein Kontrahierungszwang der Stadt Wien wird durch diese
Forderrichtlinie nicht begrindet.

f.  Bei einmaliger oder mehrmaliger Gewahrung einer Férderung entsteht kein Rechtsanspruch auf
Wiederholung oder Fortsetzung einer Forderung.

g. Die Gewahrung bzw. Fortsetzung einer Férderung ist nur bei Vorhandensein entsprechender
Budgetmittel im jeweiligen Finanzjahr moglich.

h.  Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass Férderungsmissbrauch gemaf3 §153b StGB
strafbar ist. Die Gewahrung einer Férderung ist ausgeschlossen, sofern die/der
Forderwerber*in oder ein vertretungsbefugtes Organ wegen Férderungsmissbrauch
rechtskraftig verurteilt wurde. Sofern eine solche rechtskraftige Verurteilung wahrend des
aufrechten Férderverhaltnisses erfolgt, wird die Férderung widerrufen.

i.  Grobe VerstoRe gegen gesetzliche Bestimmungen sind ein Ausschlussgrund fur zukinftige
Forderungen.

j.  Forderungen aufgrund dieser Forderrichtlinie kénnen in Einzelféllen als Beihilfen nach dem EU-
Beihilfenrecht qualifiziert werden. In diesem Fall ist das EU-Beihilfenrecht anzuwenden.

Verkehrsverbindung: U2 und 11A Station Stadion; 77A Station Pierre-de-Coubertin-Platz

UID-Nr.: ATU36801500

Hier finden Sie Informationen Gber den Umgang mit lhren personenbezogenen Daten:

https://www.wien.gv.at/kontakte/ma51/ds-info/index.html giltig ab 01.01.2026
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Vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgqenommen sind:

2.
Ford

3.

Forderungen, bei denen die Voraussetzungen fur die Gewahrung durch ein Gesetz, eine
Verordnung oder eine Vereinbarung gemaf Art. 15a B-VG definiert sind

Forderungen aufgrund vertraglicher Verpflichtungen, die vor Geltungsbeginn dieser
Forderrichtlinie eingegangen wurden

Forderungen, die auf aufrechten und auf mehrjghrigen oder auf Dauer ausgelegten BeschlUssen
der nach der Wiener Stadtverfassung, LGBI fUr Wien Nr. 28/1968 idgF, zustandigen Organe
beruhen

Forderungen, die auf Beschlissen der Landeshauptleute-Konferenz, der
Landesamtsdirektor*innen-Konferenz oder einer sonstigen Konferenz von
Landesrat*innen (z. B. Landesfinanzreferent*innen-Konferenz) beruhen

Forderungen von EU-Projekten
Forderungen aufgrund zeitlich befristeter Sonderrichtlinien
Leistungen von Mitgliedsbeitragen und freiwilligen Spenden

Leistungen, die die Stadt Wien in ihrer Eigenschaft als Sitz von internationalen Organisationen
oder vergleichbaren Institutionen erbringt

Férdernehmerinnen bzw. Férdernehmer:
erantrdge kdnnen von folgenden Institutionen gestellt werden:

den Wiener Verbinden der drei Osterreichischen Sportdachorganisationen (ASKO WAT,
ASVO und UNION)

dem Wiener FuBBball-Verband (WFV)

den in Wien anerkannten Sport-Fachverbanden

Forderart und Forderhohe:

3.1. Férderart:

a.

b.

Forderungen nach dieser Forderrichtlinie stellen Einzelférderungen dar.

Eine Einzelforderung ist eine Forderung fiur ein zeitlich abgegrenztes und sachlich bestimmtes
Vorhaben.

3.2. Férderhdhe:

a.

FUr Hohe und Umfang der Forderung sind die Budgetmittel aus den Einnahmen des Wiener
Sportférderungsbeitrages maRgebend.

Die Entscheidung und Verantwortung Uber die Verteilung der Einnahmen aus dem Wiener
Sportférderungsbeitrag liegt bei den nach der Wiener Stadtverfassung zustéandigen Organen
der Stadt Wien - auf Vorschlag der Férdergeberin.

Bis zu 100 Prozent geférdert werden grundsatzlich nur Investitionen bzw. Erhaltungs- und
Instandhaltungsarbeiten auf Sportanlagen, die im Eigentum der Stadt Wien stehen. Fir

giiltig ab 01.01.2026
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Forderantrage, die sich auf Anlagen beziehen, die nicht im Eigentum der Stadt Wien stehen, ist
die Hohe der Férderung grundsatzlich mit maximal 50 Prozent der Gesamtinvestition begrenzt.

Hinweis: In Einzelfdllen kann es vorkommen, dass die Férderung als De-minimis-Beihilfe nach

dem EU-Beihilfenrecht zu qualifizieren ist und in den Anwendungsbereich der

Verordnung (EU) Nr. 2023/2831 der Kommission vom 13. Dezember 2023 Uber die Anwendung der
Artikel 107 und 108 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der Europdischen Union auf De-minimis-
Beihilfen, veroffentlicht im Amtsblatt der EU 15.12.2023, OJ L, 2023/2831(,De-minimis-
Verordnung"), féllt. In diesem Fall kann eine Férderung nur gewahrt werden, wenn die
Gesamtsumme der einem einzigen Unternehmen im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2023/2831
gewahrten De-minimis-Beihilfen in einem Zeitraum von 3 Jahren ab Gewahrung der De-minimis
Forderung insgesamt 300.000 Euro nicht Ubersteigt und auch die Ubrigen in der De-minimis-
Verordnung normierten Voraussetzungen vorliegen und eingehalten werden.

Als ein ,einziges Unternehmen" im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2023/2831 gelten alle
Unternehmen, die zueinander in mindestens einer der folgenden Beziehungen stehen:

a. Ein Unternehmen hélt die Mehrheit der Stimmrechte der Anteilseigner oder Gesellschafter eines
anderen Unternehmens;

b. ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder
Aufsichtsgremiums eines anderen Unternehmens zu bestellen oder abzuberufen;

c. ein Unternehmen ist gemal einem mit einem anderen Unternehmen geschlossenen Vertrag
oder aufgrund einer Klausel in dessen Satzung berechtigt, einen beherrschenden Einfluss auf
dieses Unternehmen auszuiben;

d. ein Unternehmen, das Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens ist, Gbt
gemal einer mit anderen Anteilseignern oder Gesellschaftern dieses anderen Unternehmens
getroffenen Vereinbarung die alleinige Kontrolle Gber die Mehrheit der Stimmrechte von
dessen Anteilseignern oder Gesellschaftern aus.

Auch Unternehmen, die Gber ein anderes oder mehrere andere Unternehmen zueinander in
mindestens einer der Beziehungen gemal den obstehenden lit. a bis d stehen, werden als ein
einziges Unternehmen betrachtet.

4. Allgemeine Fordervoraussetzungen:

a. Das Vorhaben ist férderwirdig (siehe Pkt. 4.1).

b. Esliegt kein Ausschlussgrund vor (siehe Pkt. 4.2).

c. Die Durchfihrung des Vorhabens ist unter Bericksichtigung der Férderung finanziell gesichert.

4.1. Forderwirdigkeit:

Ein Vorhaben ist forderwirdig, wenn ein 6ffentliches Interesse sowie ein Bezug zur Stadt Wien in
inhaltlicher, institutioneller und geographischer Sicht vorliegt.

1. Vorliegen eines 6ffentlichen Interesses der Stadt Wien:

Ein 6ffentliches Interesse liegt vor, wenn die MalRnahme geeignet ist, z. B. zur Sicherung oder
Steigerung des Gemeinwohls, zur Hebung des Ansehens der Stadt Wien, zum Fortschritt in
korperlicher, sozialer oder wissenschaftlicher Hinsicht beizutragen.

2. Bezug zur Stadt Wien in inhaltlicher, institutioneller und oder geographischer Sicht:
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e Inhaltlich: Dieses Kriterium ist insbesondere dann erfillt, wenn der Férdergegenstand der

Stadt Wien zum Vorteil gereicht bzw. mit der Stadt Wien in untrennbarem Zusammenhang
steht oder im Interesse ihrer Bewohner*innen liegt bzw. diesen zugutekommt.

e Institutionell: Dieses Kriterium ist insbesondere dann erfillt, wenn der*die Férderwerber*in

den Sitz in Wien hat.

¢ Geographisch: Dieses Kriterium ist insbesondere dann erfillt, wenn der Férdergegenstand

zumindest teilweise innerhalb des Wiener Stadtgebietes verwirklicht wird oder ein sonstiger
ortlicher Bezug zur Stadt Wien besteht.

4.2. Ausschlussgrinde:

a.

Forderwerber*innen sind von einer Férderung ausgeschlossen, sofern Uber sie bzw. ihr
Vermdgen im Zeitpunkt der Antragstellung ein Insolvenzverfahren anhangig ist oder ein solches
mangels kostendeckenden Vermdgens rechtskraftig nicht er6ffnet oder aufgehoben wurde

und der Zeitraum, in dem in die Insolvenzdatei Einsicht in den genannten Insolvenzfall gewahrt
wird, noch nicht abgelaufen ist.

Forderwerber*innen sind von einer Férderung ausgeschlossen, sofern im Zeitpunkt der
Antragstellung eine Verurteilung wegen der § 125 bis 168d StGB (strafbare Handlungen gegen
fremdes Vermdgen), wie insbesondere Betrug (8§ 146 StGB), schwerer Betrug (§ 147 StGB),
Férderungsmissbrauch (§ 153b StGB), Vorenthalten von Dienstnehmerbeitréagen zur
Sozialversicherung (& 153 ¢ StGB), betrigerischen Anmeldens zur Sozialversicherung oder
Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskassa (& 153d StGB), organisierter Schwarzarbeit (§ 153e
StGB), betrigerischer Krida (§ 156 StGB), Schadigung fremder Glaubiger (§ 157 StGB),
Beginstigung eines Glaubigers (§ 158 StGB) oder grob fahrlassiger Beeintrachtigung von
Glaubigerinteressen (§ 159 StGB), Umtriebe wahrend einer Geschaftsaufsicht oder im
Insolvenzverfahren (& 160 StGB) oder wegen eines Korruptionsdeliktes gemaR den §§ 302 bis
309 StGB vorliegt und die Auskunft im Strafregister darUber nicht beschrankt ist (8§ 6
Tilgungsgesetz 1972).

Forderwerber*innen sind von einer Férderung ausgeschlossen, sofern sie Einsicht in bzw. die
Vorlage von Unterlagen oder die Erteilung von Auskinften, die zur Beurteilung der
Forderwirdigkeit notwendig sind, verweigern oder wissentlich unzutreffende Auskinfte
erteilen.

Forderwerber*innen sind von einer Férderung ausgeschlossen, sofern der Férderzweck
offensichtlich nicht erreicht werden kann.

Forderwerber*innen sind von einer Férderung ausgeschlossen, wenn bei bereits zuvor
gewahrten Férderungen kein ordnungsgemafer Verwendungsnachweis vorgelegt wurde und
diesbezigliche Mangel auch nach Aufforderung nicht verbessert wurden.

Forderwerber*innen sind von einer Férderung ausgeschlossen, sofern sie zu Unrecht bezogene
Forderungen trotz schriftlicher Aufforderung der Férdergeberin nicht zurickgezahlt haben.

Auch andere Rechtstrager als natirliche Personen sind von der Férderung ausgeschlossen, wenn
deren vertretungsbefugtes Organ einen Ausschlussgrund verwirklicht hat.

giiltig ab 01.01.2026
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5. Forderbare bzw. nicht férderbare Kosten:
a. Foérderbar sind nur jene Kosten, die unmittelbar mit dem geférderten Vorhaben in
Zusammenhang stehen.
b. Wenn der*die Férderwerber*in vorsteuerabzugsberechtigt ist, werden nur ausschlief3lich
Nettobetrdge als férderbare Kosten anerkannt.
c.  Wenn der*die Forderwerber*in nicht vorsteuerabzugsberechtigt ist, kénnen Bruttobetrédge als
forderbare Kosten anerkannt werden.
d. Rabatte, Skonti und dgl. sind nach MaRgabe der Méglichkeiten in Anspruch zu nehmen und in

die Verrechnung aufzunehmen.

5.1. Férderbare Kosten:

Sanierungen, Instandhaltungen sowie Neu- und Zubauten an Sportanlagen (bei Sportanlagen,
die nicht im Besitz der Stadt Wien stehen kénnen grundsatzlich maximal 50 Prozent der Kosten
abgerechnet werden)

Anschaffungen, Ersatzteile und Reparatur von Geratschaften (z. B. Rasenmaher)
Anschaffungen von Defibrillatoren, Feuerldscher, Erste Hilfe Ausstattungen

Anschaffungen von Sportgeraten und Sportequipment

Ausgaben fur Personal (z. B. Trainer*in, Platzwart*in, Schiedsrichter*in)

Miet- und Pachtkosten von Sportanlagen (nicht abgerechnet werden kénnen Miet- bzw.
Pachtkosten von stadtischen Sportanlagen)

Teilnahme an Sportturnieren bzw. ~Wettkdmpfen (Reise- und Aufenthaltskosten, Nenngeld)
Ausgaben fur Lehrgénge, Aus- und Weiterbildungen

Ausgaben fur Trainingscamps

Verpflegungs- oder Bewirtungskosten kénnen nur abgerechnet werden, wenn mittels
Letztempfanger*innenliste (ohne weitere Belege) oder mittels Rechnungsbelegen in
Kombination mit einer unterfertigten Teilnehmer*innenliste nachvollziehbar dokumentiert ist,
welcher Betrag pro Teilnehmer*in aufgewendet wurde. Als Grundlage fir die H6he der
Bewirtungskosten dient die Empfehlung gemal Letztempfanger*innenliste von Sport Austria.

5.2. Nicht forderbare Kosten:

Laufende Ausgaben eines Verbandes/Vereines (z. B. Strom- oder Heizkosten, laufender
Grunschnitt, Mahservice, Schneerdumung usw.)

Ausgaben fur die laufende allgemeine Pflege von Sportanlagen (z. B. DUnger, Markierfarbe
usw.)

Jahrliche Uberprifungen bzw. Befunde (z. B. Elektrobefunde, Baumbefunde, Uberpriifung
Feuerloscher usw.)

Buromaterialien, Telefon- oder Internetgebihren

Ankauf von Werbemitteln

Personalausgaben fur Verwaltungstatigkeiten (z. B. Sekretariat)

Ausgaben fur Vereins- oder Verbandsfeste (z. B. Weihnachtsfeier, Abschlussfeier usw.)
Gastgeschenke und Trinkgelder

Erwerb von Gutscheinen

giiltig ab 01.01.2026
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e Die Bezahlung von Mahnspesen ist nicht férderbar.

e Honorarnoten oder Rechnungen, die nicht dem Umsatzsteuergesetz entsprechen

e Dopingpraparate

e Abrechnungsbelege, deren Zahlung nicht mittels Saldierungsbestétigung, Kontoausziigen oder
Ahnlichem nachgewiesen werden kénnen

e Personalkosten durfen nurin angemessener Hohe unter Bericksichtigung der Férderhéhe und
des Férdergegenstandes geférdert werden. Insbesondere kdnnen spezielle Hchstgrenzen
vorgesehen werden

o  Freiwillige Sozialleistungen sind nicht forderbar. Ausnahmen sind nur insoweit zulassig, als die
freiwilligen Sozialleistungen unter Bericksichtigung der Héhe der gewdhrten Férderung, des
Fordergegenstandes sowie der Eigenart der Férderung angemessen sind.

e Aufwendungen fur die private Pensionsvorsorge sind nicht forderbar.
o  Kalkulatorische Kosten und entgangene Gewinne sind nicht férderbar.
e Nicht lukrierte Skonti sowie die Bezahlung von Mahnspesen sind grundsatzlich nicht férderbar.

e Reprasentationskosten sind nicht férderbar. Ausnahmen sind nur insoweit zulassig, als die
Reprasentationskosten unter Bericksichtigung der Hohe der gewahrten Férderung, des
Fordergegenstandes sowie der Eigenart der Férderung angemessen sind.
Reprasentationskosten sind jene Kosten, die dem*der Férdernehmer*in bei der Erfillung
seiner*ihrer Selbstdarstellung gegeniber aullenstehenden Personen erwachsen. Hierunter
fallen insbesondere Kosten, die dazu dienen, geschaftliche Kontakte aufzunehmen und zu
pflegen bzw. bei Geschéftsfreunden eingefihrt zu werden, um als mégliche
Ansprechpartner*innen in Betracht gezogen zu werden bzw. geeignet sind, das
gesellschaftliche Ansehen zu férdern.

e Die Bezahlung von Strafen (z.B. Strafzettel) ist nicht férderbar.

6. Ablauf der Férdergewdhrung (Férderabwicklung):

6.1. Férderantrige:

Nach Beschlussfassung Uber die Verteilung der Einnahmen aus dem Wiener Sportférderungsbeitrag
durch die nach der Wiener Stadtverfassung zustandigen Organe der Stadt Wien erfolgt die
Information durch die Férdergeberin an die zur Férderung vorgeschlagenen Wiener Sportverbande
Uber die Mdglichkeit, die erforderlichen Informationen bekannt zu geben und durch Unterfertigung
der Einversténdniserklarung die jeweilige Férderung aus dem Wiener Sportférderungsbeitrag zu
beantragen. Erst nach Vorliegen aller erforderlichen Informationen der Férdernehmer*innen kann
die Auszahlung der Fordermittel erfolgen. Unvollstédndige Forderantrage kdnnen nicht bearbeitet
werden.

Der Férdervertrag kommt mit der schriftlichen Zusage durch die Férdergeberin zustande.
6.1.1. Der Férderantrag hat folgende Angaben zu enthalten:

a. Bezeichnung/Name der Férderwerberin bzw. des Férderwerbers

b. ZVR-Zahl

c. Vertretungsbefugte Personen/Organe

giiltig ab 01.01.2026
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®

ha)

Kontaktdaten

Bankverbindung (IBAN, Kontoinhaber*in)

Bekanntgabe einer allfalligen Vorsteuerabzugsberechtigung
Angaben zu anderen erhaltenen oder beantragten Férderungen:

i. Welche Férderungen aus 6ffentlichen Mitteln einschlieRlich EU-Mitteln in den letzten drei
Jahren vor Einbringung des Férderantrags fur dieselbe MaRnahme, wenn auch mit
verschiedener Zweckwidmung, gewahrt wurden

ii. Um welche diesbeziglichen Férderungen bei einer anderen Férdergeberin bzw. einem
anderen Férdergeber angesucht wurde oder noch angesucht wird

iii. Welche Férderungen als De-minimis-Beihilfen ihr bzw. ihm im laufenden sowie in den
letzten drei Jahren (unabhangig fir welches Vorhaben) gewahrt wurden.

6.1.2. Der Férderantrag hat folgende Unterlagen bzw. Nachweise zu enthalten:

a.

Von den vertretungsbefugten Organen unterschriebene Einverstandniserklarung (auf der
Internetseite der Férdergeberin abrufbar) — unter Einhaltung des 4-Augen-Prinzips — und
Kopien der amtlichen Lichtbildausweise

Aktueller Vereinsregisterauszug bzw. Firmenbuchauszug
Vereinsstatuten, aus denen die Gemeinnitzigkeit hervorgeht

Geplante Einnahmen-Ausgaben-Rechnung des Férderjahres (bei bilanzierenden Vereinen
geplante Gewinn- und Verlustrechnung)

Jahresabschluss des Vorjahres (bei bilanzierenden Vereinen aktueller genehmigter
Jahresabschluss)

Aktuelle Vermégensuibersicht (z.B. Bankguthaben, Ricklagen, Bargeldbesténde,
Anlagevermdgen, Umlaufvermdgen, sonstiges Vermdgen)

Hinweis: Dafir ist das auf der Internetseite der Férdergeberin abrufbare Formular zu
verwenden.

6.1.3. Der*Die Férderwerber*in bzw. das vertretungsbefugte Organ hat gleichzeitig mit der

e.

Einbringung des Férderantrages rechtsverbindlich zu erkladren,
dass kein Ausschlussgrund vorliegt,

die Haftung gemaR § 9 Abs. 1des Wiener Antidiskriminierungsgesetzes, LGBI fir Wien, Nr.
35/2004 idgF, zu Ubernehmen,

die Forderrichtlinie zur Kenntnis zu nehmen und als Bestandteil des Férdervertrages zu
akzeptieren und

den Verhaltenskodex samt Compliance-Regelungen fir Férderwerber*innen der Stadt Wien zur

Kenntnis zu nehmen (HINWEIS: nur bei Férderungen Gber EUR 50.000;-)
https://www.wien.qv.at/spezial/verhaltenskodex-foerderungen/

dass sémtliche im Férderantrag gemachte Angaben richtig und vollsténdig sind.

6.1.4. Der*Die Férderwerber*in bzw. das vertretungsbefugte Organ hat gleichzeitig mit der
Einbringung des Férderantrages offenzulegen, ob sie bzw. er
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a. Mitglied eines genehmigenden Organs nach der Wiener Stadtverfassung (z. B. Mitglied des

zustdndigen Gemeinderatsausschusses, des Gemeinderates, der Landesregierung) ist,

Mitglied eines allgemeinen Vertretungskdrpers (Nationalrat, Bundesrat, Landtag, Gemeinderat,
Bezirksvertretung) ist bzw.

ein sonstiges politisches Amt innehat (z. B. Burgermeister*in, Mitglied der Bundesregierung
oder einer Landesregierung, Stadtratin bzw. Stadtrat, Bezirksvorsteher*in).

6.2. Prufung des Férderantrages:

a.

Die Fordergeberin Uberprift die Angaben, Unterlagen und Nachweise auf Vollstéandigkeit,
Forderwirdigkeit und Plausibilitat.

Sollten mehrere Forderdienststellen der Stadt Wien fir das selbe Vorhaben eine Férderung in
Betracht ziehen, erfolgt eine Abstimmung zwischen den Forderdienststellen.

Bei Verdacht des Vorliegens einer unerwiinschten Doppel-/Mehrfachférderung hat die
Fordergeberin andere in Betracht kommende Férdergeber*innen zu verstandigen.

Zum Zweck der Uberpriffung des Vorliegens einer unerwiinschten Doppel- bzw.
Mehrfachférderung wird eine Abfrage aus der Transparenzdatenbank vorgenommen.

6.3. Fordervertraqg:

a.

Die Entscheidung und Verantwortung Uber die Gewahrung von Férderungen liegt bei den nach
der Wiener Stadtverfassung zusténdigen Organen der Stadt Wien.

FUr Hohe und Umfang der Forderung sind insbesondere die vorhandenen Budgetmittel
mallgebend.

Der Férdervertrag kommt mit der schriftlichen Zusage durch die Férdergeberin zustande.

Die Forderrichtlinie bildet einen integrierenden Bestandteil des Fordervertrages.

Forderbedingungen:

Der*Die Férdernehmer*in hat die Férdermittel unter Beachtung der Grundsétze der
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und ZweckmaRigkeit einzusetzen und insbesondere bei
Gesamtférderungen in ihrer bzw. seiner gesamten Gebarung diese Grundsatze zu befolgen.

Im Fall einer Weiterleitung von Férdermitteln an Wiener Mitgliedsvereine muss die zur
Abrechnung vorgelegte Rechnung auf den entsprechenden Verein lauten.

Rabatte, Skonti und dergleichen sind bestmdglich in Anspruch zu nehmen.

Der*Die Férdernehmer*in muss das geforderte Vorhaben gemaf dem vereinbarten Zeitplan,
ansonsten unverziglich nach Gewahrung der Férderung zigig durchfGhren und innerhalb der
vereinbarten, ansonsten innerhalb einer angemessenen Frist abschlieRen.

Bei Insichgeschaften muss der Nachweis der Zustimmung eines anderen vertretungsbefugten
Organs sowie ein Drittvergleich, der die Angemessenheit der Leistungsentgelte nachweist,
vorgelegt werden. Insichgeschafte sowie die diesbeziglichen Zustimmungsakte sind
genauestens zu dokumentieren. Bei Vereinen ist im Prifungsbericht der
Rechnungsprifer*innen auf Insichgeschéafte besonders einzugehen (§ 21 Abs. 3iVm § 6 Abs. 4
VerG).
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Ist der*die Férdernehmer*in oder ein vertretungsbefugtes Organ Mitglied des genehmigenden
Organs nach der Wiener Stadtverfassung (z. B. Mitglied des zustéandigen
Gemeinderatsausschusses oder Gemeinderates), hat sich diese Person in der maf3gebenden
Sitzung des jeweiligen Organs, welches die Forderung beschlief3t, fir befangen zu erkldren und
der Stimme zu enthalten.

Der*Die Férdernehmer*in hat der Férdergeberin folgende Umstande unverziglich schriftlich
bekannt zu geben:

i.  Anderungen des geférderten Vorhabens
ii. Verzégerungen bei der Durchfihrung des geférderten Vorhabens
iii. die Unmdglichkeit, das geforderte Vorhaben durchzufihren

iv. Anderungen der Rechtsform, der verantwortlichen Personen, der Adresse und der
Bankverbindung

v. Anderungen der unternehmerischen Tatigkeit, die insbesondere Auswirkungen auf den
Vorsteuerabzug haben (Anderung der umsatzsteuerlichen Verhiltnisse)

vi. rechtskréftige Verurteilung der Férdernehmerin bzw. des Férdernehmers oder eines
vertretungsbefugten Organs wegen Férderungsmissbrauch gemaR § 153b StGB

vii. rechtskréaftige Verurteilung der Férdernehmerin bzw. des Férdernehmers oder eines
vertretungsbefugten Organs wegen eines Korruptionsdeliktes gemaf? 8§ 302 bis 309 StGB

viii. wenn der*die Férdernehmer*in oder ein vertretungsbefugtes Organ Mitglied eines
allgemeinen Vertretungskorpers wird oder ein sonstiges politisches Amt antritt

ix. Der*Die Férdernehmer*in ist verpflichtet, der Férdergeberin wahrend des aufrechten
Forderverhaltnisses, spatestens jedoch bei der Endabrechnung bzw. Schlusszahlung
mitzuteilen, welche anderen De-Minimis-Beihilfen (unabhangig fir welches Vorhaben) ihr
bzw. ihm von anderen Férderstellen in Osterreich im laufenden sowie in den letzten drei
Jahren vor dem Zeitpunkt der Gewahrung der Férderung zugesagt wurden bzw. um
welche diesbeziglichen anderen De-Minimis-Beihilfen sie/er angesucht hat.

Bei diesen Umsténden kann die Férdergeberin neue Bedingungen und Auflagen vorschreiben.
Bei schwerwiegenden Umstanden kann die Férdergeberin die Férderung widerrufen und die
Rickzahlung der Férdermittel verlangen. Nachteilige Auswirkungen gehen zu Lasten der
Fordernehmerin bzw. des Férdernehmers. Dies gilt auch, wenn die oben angefihrten Umsténde
nicht schriftlich bekannt gegeben werden.

Die Durchfihrung des geforderten Vorhabens und die widmungsgemaf3e Verwendung der
Fordermittel sind entsprechend den Vorgaben in der Férderrichtlinie bzw. im Fordervertrag
vollstandig, fristgerecht und schriftlich nachzuweisen.

Der*Die Férdernehmer*in ist verpflichtet, alle Unterlagen (Aufzeichnungen, Buchungsjournale,
Biicher, Belege, etc.), die zur Uberpriifung der widmungsgemaRen Verwendung der
Fordermittel notwendig sind, zu fUhren und diese fir einen Zeitraum von mindestens 7 Jahren
ab dem Ende jenes Kalenderjahres, in welchem die letzte Auszahlung der Férderung erfolgt ist,
aufzubewahren. Auf Verlangen der Fordergeberin, des Stadtrechnungshofs Wien, des
Rechnungshofs, der Organe der EU oder sonstigen von der Stadt Wien beauftragten Stellen ist
Einsicht in diese Unterlagen zu gewahren, die Besichtigung vor Ort zu gestatten und sind
erforderliche Auskinfte zu erteilen. Zur Aufbewahrung kénnen grundsétzlich auch geeignete
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Bild- und Datentrager verwendet werden, wenn die vollstandige, geordnete, inhaltsgleiche,
urschriftgetreue und Uberprifbare Wiedergabe bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist
jederzeit gewahrleistet ist. In diesem Fall ist die Férdernehmerin bzw. der Férdernehmer
verpflichtet, auf ihre bzw. seine Kosten alle notwendigen Mittel zur Verfigung zu stellen, um
Bicher, Belege und sonstige Unterlagen dauerhaft lesbar zu machen oder diese auf
Datentragern zur Verfigung zu stellen.

Der*Die Férdernehmer*in ist verpflichtet, der Férdergeberin bis zur Endabrechnung bzw.
Schlusszahlung mitzuteilen, welche sonstigen Férderungen fur dasselbe Vorhaben, wenn auch
mit unterschiedlicher Zweckwidmung, aus &ffentlichen Mitteln einschlief3lich EU-Mitteln ihr
bzw. ihm seit Einbringung des Férderantrages gewahrt wurden bzw. um welche
diesbeziglichen anderen Forderungen sie bzw. er seitdem angesucht hat.

Der*Die Férdernehmer*in muss das Verbot der Diskriminierung (§ 2) und Benachteiligung (§ 4
Abs. 3) beachten und im Zeitpunkt des Férderantrages die Haftungsibernahme gemaf § 9 Abs.
1des Wiener Antidiskriminierungsgesetzes, LGBI fur Wien Nr. 35/2004 idgF, erklaren.

Gewahrte Fordermittel dirfen nicht abgetreten, angewiesen (§ 1400 ABGB) oder verpfandet
werden.

Der*Die Férdernehmer*in ist verpflichtet, im Falle eines Widerrufes und einer Ruckforderung
den gesamten Forderbetrag bzw. einen Teilbetrag innerhalb einer seitens der Férdergeberin
festgelegten Frist auf das Konto der Férdergeberin zurickzahlen.

FUr alle aus Grinden der Nichtzuerkennung, des Widerrufes oder der Verpflichtung zur
Rickzahlung einer Férderung entstehenden Nachteile wird die Stadt Wien seitens der
Fordernehmerin bzw. des Férdernehmers schad- und klaglos gehalten.

FUr die von dem*der Férdernehmer*in verursachten Schaden, welcher Art auch immer, haftet
er*sie gegeniber der*dem Geschadigten. Auch diesbeziglich ist die Stadt Wien gegeniber
Ansprichen Dritter seitens der Férdernehmerin bzw. des Férdernehmers schad- und klaglos zu
halten.

Samtliche Vereinbarungen sowie das Abgehen von (einzelnen) Férderbedingungen bedirfen
der Schriftlichkeit.

Es gilt dsterreichisches Recht. Fur Rechtsstreitigkeiten aus der Férderangelegenheit sind die
sachlich zustédndigen Gerichte am Sitz der Férdergeberin ausschlieBlich zustandig.

Bei Férderungen ab einer Férderhdhe von Gber 30.000 Euro ist bei der Erteilung von Auftragen
das Bestangebot zu wahlen, wobei ab einem Auftragswert von 5.000 Euro mindestens 3
Angebote bzw. Preisauskinfte eingeholt werden missen. Wesentlich ist, dass die drei
Angebote fir die konkrete, vergleichbare Leistung gelegt werden und nachvollziehbar sind. Um
eine Vergleichbarkeit fUr Dritte sicherzustellen, missen die Angebote auf Basis einer
einheitlichen Leistungsbeschreibung durch den*die Auftraggeber*in eingeholt werden. Sollte
aufgrund der Eigenart des Auftrages bzw. der Leistung von Preisvergleichen in der Praxis mit
Schwierigkeiten verbunden sein, weil die Angebotseinholung entweder gar nicht mdglich (weil
z.B. die Anzahl der anbietenden Unternehmen beschrankt ist) oder nicht zweckmaRig erscheint
(weil z.B. die Preise auch mittels Internet-Recherche ermittelt werden kénnen), missen dafir
sachliche und nachvollziehbare Grinde vorliegen, die seitens der Férdernehmerin bzw. des
Fordernehmers mitsamt Angaben zu der unternommenen Recherche entsprechend zu
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dokumentieren sind (im Falle von Internet-Recherchen sind beispielsweise entsprechende
Screenshots mit Datumsangabe zu dokumentieren).

Abhangig vom Auftragswert sind die jeweiligen Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes
sinngemal’ anzuwenden. Fir Férdernehmerin bzw. den Férdernehmer, die

Auftraggeberinnen bzw. Auftraggeber im Sinne des Bundesvergabegesetzes sind, oder fur
Einrichtungen, die eine Forderung im Sinne des & 4 Abs. 2 Bundesvergabegesetz 2018 erhalten,
gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes uneingeschrankt.

Der*Die Fordernehmer*in ist verpflichtet, im Falle von nicht widmungsgemaf verbrauchten
Fordermitteln diese innerhalb von 4 Wochen auf das Konto der Férdergeberin zurickzuzahlen.

Fordermittel dUrfen nicht zum Aufbau von Zahlungsmittelreserven verwendet werden.

Wenn aus Foérdermitteln Anlagegiter angeschafft wurden und diese nach Abschluss des
Vorhabens oder bei Wegfall bzw. wesentlicher Anderung des Zuwendungszweckes nicht mehr
bendtigt werden, kann die Férdergeberin die unentgeltliche Eigentumsibertragung dieser
Guter an die Stadt Wien bzw. an Dritte oder die Abgeltung zum Zeitwert verlangen oder
bestimmen.

Der*Die Fordernehmer*in verpflichtet sich zur Verwendung des offiziellen Logos der Stadt
Wien bzw. auf die Férderung durch die Stadt Wien hinzuweisen (z. B. bei Veranstaltungen,
offentlichen Darstellungen, Publikationen, Einladungen, Plakaten, Internet-Auftritten). Das
Logo der Stadt Wien darf ausschlieRlich im Zusammenhang mit der Kennzeichnung des jeweils
spezifisch geférderten Vorhabens verwendet werden. Eine darUberhinausgehende Nutzung
des Logos ist jedenfalls untersagt. Das Logo ist unter Logo ,Stadt Wien Sport Wien" (ZIP-Datei)
abrufbar.

Auszahlung:

Der gewdhrte Forderbetrag wird erst nach dem rechtsgiiltigen Zustandekommen des
Fordervertrages ausbezahlt.

Die Férderung wird per Uberweisung an die im Férderantrag bekannt gegebene
Bankverbindung ausbezahlt. Anderungen der Bankverbindung sind der Férdergeberin
unverziiglich und schriftlich mitzuteilen, andernfalls die Uberweisung an das im Férderantrag
angefiUhrte Konto fur die Stadt Wien schuldbefreiende Wirkung nach sich zieht.

Ab einem Férderbetrag von EUR 50.000 wird grundsétzlich in Teilbetragen oder entsprechend
dem Nachweis der Liquiditatserfordernisse ausbezahlt.

Solange Abrechnungen bisheriger Férderungen nicht ordnungsgemal vorgelegt wurden, kann
eine neuerliche Auszahlung der Férderung verschoben bzw. ausgesetzt werden. Im
Forderantrag missen bereits in Anspruch genommene Férderungen mit der Hohe angegeben
werden.

Die Foérdergeberin kann die Auszahlung einer Férderung aufschieben und/oder einstellen,
wenn die ordnungsgemale Durchfihrung des geférderten Vorhabens nicht gewahrleistet
erscheint. Dies ist insbesondere der Fall, wenn das Férderziel bzw. der Férderzweck
offensichtlich nicht oder nicht mehr erreicht werden kann.

Eigene Forderungen der Férdergeberin gegen den*die Férdernehmer*in knnen jederzeit mit
der Forderung gegenverrechnet werden. Ist eine Férderung gewahrt worden und gibt es
gleichzeitig eine offene Forderung der Férdergeberin, kann die Férderung erst ausbezahlt

giiltig ab 01.01.2026


file://///msamba7/ma51/Subventionen/Formulare_Richtlinien/Förderrichtlinien%20ab%2001.01.2026/Logo%20Sport%20Wien.7z

St@dt Seite 12/17

werden, wenn die offenen Forderungen beglichen sind bzw. ergeht seitens der Férdergeberin
eine Aufrechnungserkldrung an den*die Férdernehmer*in. Die Verwendung der Férdermittel
muss trotzdem in vollem Umfang der gewédhrten Férderhéhe nachgewiesen werden.

9. Abrechnung und Kontrolle der widmungsgemafen Verwendung:

9.1. Verwendungsnachweis:

a.

FUr den Nachweis Uber die widmungsgeméaf3e Verwendung der Férderung sind folgende
Abrechnungsunterlagen (Verwendungsnachweise) an die Férdergeberin unter Angabe der
Geschéftszahl zu Ubermitteln:

1.  Sachbericht (Projektbericht):

Es missen insbesondere die Verwendung der gewéahrten Férderung, der nachweisliche
Bericht Uber die Durchfihrung bzw. Umsetzung des geférderten Vorhabens sowie die
Erreichung des angestrebten Forderzwecks inklusive etwaiger Auswirkungen auf die
Gleichstellung zwischen den Geschlechtern nachvollziehbar hervorgehen. Bei Férderungen
Uber EUR 50.000 hat der Sachbericht zusatzlich auch Angaben zur Einhaltung von
Compliance-Regelungen im Sinne des Verhaltenskodex samt Compliance-Regelungen fir
Forderwerber*innen und Férdernehmer*innen der Stadt Wien zu enthalten. Hierzu ist das
auf der Internetseite der Fordergeberin abrufbare Formular zu verwenden.

i.  Angaben zur inhaltlichen Zielerreichung:
aa. Zielgruppen des Vorhabens:

e Welche Zielgruppen sollten angesprochen werden?

¢ Welche Zielgruppen wurden angesprochen?

¢ Begrindung, sofern es eine Abweichung zwischen Soll und Ist gibt

bb. Gleichbehandlungsaspekt (nur bei Férderungen Gber EUR 50.000)

Im Rahmen des Gender Budgeting der Stadt Wien sind alle Ausgaben — somit

auch die Ausgaben in Zusammenhang mit Férderungen - hinsichtlich der

gerechten Aufteilung zwischen den Geschlechtern zu prifen. Dabei ist relevant,

wem die finanziellen Mittel und Leistungen zugutekommen, wie die Nutzung der

Leistungen erfolgt und ob die entsprechende Ressourcenverteilung dazu

beitrégt, bestehende Unterschiede zwischen den Geschlechtern zu vergroRern

oder zu verkleinern. Die Férdernehmer*innen werden daher insbesondere um

folgende Angaben zum Gleichbehandlungsaspekt ersucht. Sofern keine

genauen Daten bekannt sind bzw. erhoben werden kénnen, ist eine Schatzung

vorzunehmen (z.B. Zusammensetzung des Publikums). Sofern auch keine

Sch&tzung vorgenommen werden kann (z.B. bei Publikationen), ist dies bei der

Beantwortung der Fragen bekannt zu geben.

¢ Hatte die geférderte Malnahme Auswirkungen auf die Gleichstellung
zwischen den Geschlechtern?

o Wieist die Aufteilung des Geschlechterverhaltnisses im Leitungsorgan (z.B.
Vorstand des Vereins)?

¢ Konnten die von lhnen gestellten Angebote in gleicher Weise von allen
Geschlechtern genitzt werden?
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e Falls nein: Welche konkreten MalBnahmen wurden gesetzt, um eine
geschlechtsunabhdngige Nutzbarkeit zu erreichen?

¢ Wie wirkte sich das umgesetzte Vorhaben auf die Gleichstellung der
Geschlechter aus?

cc. Ziele:

e Welche Ziele sollten durch das geforderte Vorhaben erreicht werden?

e Welche Ziele wurden durch das geférderte Vorhaben erreicht?

e Begrindung, sofern es eine Abweichung zwischen Soll und Ist gibt

dd. MalBnahmen und Aktivitaten:

o Welche MaRnahmen und Aktivitaten sollten fur die Zielerreichung gesetzt
werden?

e Welche MaRnahmen und Aktivitdten wurden fUr die Zielerreichung gesetzt?

e Begriindung, sofern es eine Abweichung zwischen Soll und Ist gibt

ee. Erfolg:

e War das geforderte Vorhaben aus Ihrer Sicht erfolgreich?

¢ Anwelchen Resultaten und Indikatoren wurde der Erfolg des Vorhabens
gemessen bzw. beurteilt?

ff. Sonstige Angaben:

e Wurde das geférderte Vorhaben auf lhrer Homepage veréffentlicht?

e Wourde das Vorhaben innerhalb lhrer Organisation evaluiert (z.B. durch
Evaluierung/Reflexion des Projektablaufes, um fir zukUnftige Projekte zu
lernen)?

Angaben zur Einhaltung der Compliance-Regelungen im Sinne des Verhaltenskodex:
(nur bei Férderungen iiber EUR 50.000)

o Auf welche Weise ist sichergestellt, dass der Férdergeberin wahrend des
aufrechten Férderverhéltnisses unverziglich Meldung erstattet wird, wenn
die/der Férdernehmer*in oder ein vertretungsbefugtes Organ wegen
Férderungsmissbrauch gemal § 153b StGB oder wegen eines
Korruptionsdeliktes gemal3 den § 302 bis 309 StGB rechtskraftig verurteilt
wurde?

o Auf welche Weise ist sichergestellt, dass Ihren Mitarbeiter*innen die
Korruptionstatbestdnde des Strafgesetzbuches bekannt sind und diese
zumindest einmal jahrlich in Erinnerung gerufen werden?

o Auf welche Weise ist sichergestellt, dass Ihre Mitarbeiter*innen Uber das
Verbot der Diskriminierung (& 2 Wiener Antidiskriminierungsgesetz) und
Benachteiligung (§ 4 Abs. 3 Wiener Antidiskriminierungsgesetz) informiert
sind und in regelmafigen Abstdnden daran erinnert werden?

o Aufwelche Weise ist das Vier-Augen-Prinzip bei
Auszahlungen/Uberweisungen, Beschaffungen und Leistungsvergaben
sowie bei der Abrechnung (Nachweis der widmungsgemaRen Verwendung)
sichergestellt?

e Inwelcher Form ist festgelegt, dass die fir die Uberprifung der
widmungsgemalen Verwendung der Férderung erforderlichen Unterlagen
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(Aufzeichnungen, Buchungsjournale, Belege, etc.) dokumentiert und
dauerhaft lesbar aufbewahrt werden missen (fUr einen Zeitraum von
mindestens 7 Jahren ab dem Ende jenes Kalenderjahres, in welchem die
letzte Auszahlung der Férderung erfolgt ist)?

¢ Welche Regelungen gibt es fir Beschaffungen und Leistungsvergaben? Ist
der Modus der Einholung von Vergleichsangeboten, der inhaltlichen Prifung
der eingeholten Vergleichsangebote sowie deren entsprechende
Dokumentation festgelegt?

¢ Gibt es Regelungen fir Insichgeschafte? Ist festgelegt, in welcher Form und
unter Bericksichtigung welcher Parameter die Angemessenheit der
vereinbarten Leistungsentgelte (Drittvergleich) geprift und in welcher Form
die erforderlichen Zustimmungsakte eingeholt sowie dokumentiert werden?

2. ZahlenmiBiger Nachweis:

Detaillierte Beleg-Aufstellung

Es ist eine Einzelbelegaufstellung fir die zur Abrechnung vorgelegten Ausgaben bzw.
Belege samt Zahlungsnachweis (Kontoauszug, Online-Banking-Ausdruck,
Kassabuchauszug bzw. Kassabuchprotokoll) vorzulegen. Seitens der Férdergeberin
wird eine Plausibilitdtsprifung und stichprobenartige Einsichtnahme der Belege
vorgenommen.

Wenn der*die Férdernehmer*in fir denselben Fordergegenstand auch eigene
finanzielle Mittel eingesetzt hat oder von einem anderen Rechtstréger finanzielle
Mittel erhalten hat, sind auch diese anzufGhren.

Der*Die Férdernehmer*in ist verpflichtet, andere erhaltene oder beantragte
Forderungen anzugeben:

a. welche Férderungen aus 6ffentlichen Mitteln einschliel3lich EU-Mitteln ihr
bzw. ihm seit Einbringung des Forderantrages fur dieselbe MaRnahme, wenn
auch mit unterschiedlicher Zweckwidmung, gewahrt wurden,

b. um welche diesbeziglichen Férderungen sie bzw. er bei einer anderen
Fordergeberin bzw. einem anderen Fordergeber angesucht hat oder noch
ansuchen will.

b. Der*Die Fordernehmer*in muss auf Verlangen weitere Nachweise vorlegen, wenn dies aus Sicht
der Férdergeberin zur Kontrolle der widmungsgemalien Verwendung erforderlich ist.

c.  Wenn die widmungsgeméle Verwendung der Férderung von der Férdergeberin fir richtig
befunden wurde, erhélt der*die Férdernehmer*in eine entsprechende Mitteilung.

d. Wenn die widmungsgeméle Verwendung der Forderung nicht nachgewiesen werden kann,
muss der*die Férdernehmer*in diese Férdermittel an die Férdergeberin zurickzahlen.

e. Nicht widmungsgemal3 verbrauchte Férdermittel sind nach Aufforderung unter Angabe der
Geschéftszahl innerhalb der seitens der Férdergeberin gesetzten Frist an die Férdergeberin auf
das seitens der Fordergeberin mitgeteilte Konto zurickzuzahlen. Im Falle des Verzuges sind
darUber hinaus Verzugszinsen in der Hohe von 4 Prozent zu bezahlen.
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f.  Im Falle von Unklarheiten kann die Fordergeberin jederzeit die DurchfUhrung eines Gespraches
verlangen. Leistet der*die Férdernehmer*in einer solchen Einladung keine Folge, gilt der
Nachweis der widmungsgemafRen Verwendung der Férdermittel als nicht erbracht.

9.2. Abrechnungsfristen:

Sofern im Férdervertrag nicht Abweichendes vereinbart wird, ist der Verwendungsnachweis Uber
die widmungsgemal3e Verwendung der Férderung bis spatestens 15. Februar des Folgejahres
vorzulegen.

Kann diese Frist nicht eingehalten werden, so muss bei der Férdergeberin mit ausreichender
Begrindung um Fristerstreckung angesucht werden. Bei zweimaliger Nichteinhaltung einer
Fristerstreckung kann die Fordergeberin die Férdersumme im vollen Umfang — bei nicht
vollsténdiger Vorlage der Abrechnung teilweise - rickfordern.

10. Widerruf und Rickforderung:

Bei Vorliegen folgender Widerrufsgrinde kann die Fordergeberin die Férderung ganz oder teilweise
widerrufen und rickfordern:

a. Die Fordergeberin wurde Uber wesentliche Umsténde unrichtig oder unvollstandig informiert.

b. Der*Die Fordernehmer*in kommt ihren bzw. seinen Verpflichtungen sowie der Auskunfts- und
Nachweispflicht nicht nach.

c. Der*Die Férdernehmer*in be- oder verhindert Kontrollmaf3hahmen wie Kontrollen der
Fordergeberin oder sonstigen von der Férdergeberin beauftragten Stellen, Kontrollen durch
den Stadtrechnungshof, den Rechnungshof und/oder Organe der Européischen Union.

d. Fordermittel wurden ganz oder teilweise zweckwidrig verwendet.

e. Ereignisse, die die DurchfUhrung des geférderten Vorhabens bzw. die Erreichung des
Forderzweckes unmdglich machen, wurden seitens der Férdernehmerin bzw. des
Férdernehmers nicht unverziglich gemeldet. Die Meldung muss jedenfalls erfolgen, bevor eine
Kontrolle stattfindet oder angekindigt wird.

f. Der*Die Férdernehmer*in hat Berichte nicht Ubermittelt, Nachweise nicht erbracht oder
erforderliche Auskinfte nicht erteilt.

g. Das geforderte Vorhaben kann nicht oder nicht rechtzeitig durchgefUhrt werden, oder wurde
nicht durchgefihrt.

h. Fordervoraussetzungen, Forderbedingungen oder Auflagen, insbesondere solche, die die
Erreichung des Forderziels/Forderzwecks sichern sollen, wurden von der*die Férdernehmer*in
nicht eingehalten oder liegen nicht (mehr) vor.

i. Der*Die Férdernehmer*in oder ein vertretungsbefugtes Organ wurde wahrend des aufrechten
Forderverhaltnisses rechtskraftig wegen Férderungsmissbrauch gemal? & 153b StGB verurteilt.

j.  Der*Die Férdernehmer*in oder ein vertretungsbefugtes Organ wurde wahrend des aufrechten
Forderverhaltnisses rechtskraftig wegen eines Korruptionsdeliktes gemal? 8§ 302 bis 309 StGB
verurteilt.

Im Falle eines génzlichen oder teilweisen Widerrufes der Férderung durch die Férdergeberin besteht
kein Anspruch (mehr) auf noch nicht ausbezahlte Férdermittel.
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Wourde die Férderung bzw. ein Teilbetrag bereits ausbezahlt, ist der*die Férdernehmer*in
verpflichtet, im Falle einer RUckforderung den rickgeforderten Betrag innerhalb einer seitens der
Fordergeberin festgelegten angemessenen Frist auf das seitens der Fordergeberinn bekannt
gegebene Konto zuriickzuzahlen. Im Falle des Verzuges sind darGber hinaus Verzugszinsen in der
Hohe von 4 Prozent zu bezahlen.

Die Fordergeberin bericksichtigt bei der Hohe der Rickforderung insbesondere Folgendes:
a. Ob die Foérderung génzlich oder teilweise widerrufen wurde,
b. den Schweregrad des Widerrufsgrundes,

c. das Ausmald des Verschuldens der Férdernehmerin bzw. des Férdernehmers am
Widerrufsgrund.

In sachlich begrindeten Einzelfallen kann die Férdergeberin auf die RUckforderung verzichten.

11. Kinderschutz:

Wir verpflichten uns, die Rechte von Kindern und Jugendlichen zu achten, den Schutz vor
Missbrauch und Misshandlung von Kindern und Jugendlichen in der eigenen Organisation sowie bei
Veranstaltungen und Projekten unserer Organisation zu gewahrleisten und uns bei allen Tatigkeiten
vorrangig am Kindeswohl zu orientieren.

12. Datenschutzrechtliche Hinweise:

a. Eswird darauf hingewiesen, dass folgende Verarbeitungen entsprechend den Informationen
gemaR Art 13/Art 14 DSGVO vorgenommen werden:

i.  Verarbeitung der im Zusammenhang mit der Anbahnung und Abwicklung des Vertrages
anfallenden personenbezogenen Daten geméaf 6 Abs. 1lit. b der Verordnung (EU)
2016/679 zum Schutz natirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO), ABI. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S 1,
zuletzt berichtigt durch ABI. Nr. L74 vom 04.03.2021S. 35, sowie 8§17 Wiener
Fordertransparenzgesetz (Wr. FTG), LGBI. fur Wien Nr. 35/2021idgF, soweit dies fir den
Abschluss und die Abwicklung des Férdervertrages und fir Kontrollzwecke erforderlich ist;

ii. Verarbeitung der fUr die Beurteilung des Vorliegens der Férdervoraussetzungen und zur
Prifung des Verwendungsnachweises erforderlichen personenbezogenen Daten Uber die
von dem*der Forderwerber*in selbst erteilten Auskinfte hinaus auch durch Rickfragen bei
den in Betracht kommenden anderen Férderdienststellen oder bei einem anderen
Rechtstrager, der einschldgige Férderungen zuerkennt oder abwickelt. Diese Dritten sind
befugt, die Anfrage erforderlichen personenbezogenen Daten zu verarbeiten und
Auskunft zu erteilen (§ 17 Abs. 6 Wr. FTG);

iii. Vornahme von Transparenzportalabfragen zur Vermeidung von Doppelférderungen sowie
Ubermittlung der Férderung und damit im Zusammenhang stehende personenbezogene
Daten (vgl. & 25 TDBG 2012) an das Bundesministerium fir Finanzen zum Zwecke der
Verarbeitung in der Transparenzdatenbank (§ 15 und 16 Wr. FTG bzw. §25 und 32 TDBG
2012);
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iv.  Veroffentlichung der ausbezahlten Férderung und damit im Zusammenhang stehende
personenbezogene Daten (Name/Bezeichnung, Postleitzahl, Férdergegenstand sowie
ausbezahlter Férderbetrag) in einem Férderbericht (§ 5 Wr. FTG);

v. abdem 01.01.2026 die in Art. 6 Abs.1der De-minimis-Verordnung aufgezahlten Daten in
einem zentralen, 6ffentlich aufrufbaren Register auf nationaler oder Unionsebene erfasst
und verd&ffentlicht werden, falls die gewédhrte Férderung als De-minimis-Beihilfe nach
dem EU-Beihilfenrecht zu qualifizieren ist.

Es wird darauf hingewiesen, dass personenbezogene Daten der férderwerbenden Person an die
nach der Wiener Stadtverfassung zustandigen beratenden und/oder beschlussfassenden
Organe sowie im Anlassfall an Organe und Beauftragte des Rechnungshofes, des
Stadtrechnungshofes und der Européischen Union Gbermittelt werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass der*die Férdernehmer*in dafir verantwortlich ist, die
Offenlegung von Daten anderer beteiligter naturlicher Personen gegeniber der Férdergeberin
in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen der DSGVO vorzunehmen und die betroffenen
Personen Uber die Datenverarbeitung zu informieren.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Fordervertrag bzw. Die Forderzusage gemaf3 den
Verpflichtungen des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) zur Erfillung der proaktiven
Informationspflicht gemal 84 IFG auf www.data.gv.at verdffentlicht bzw. aufgrund eines
Informationsbegehrens gemal} 88 7 ff. IFG herausgegeben werden kann. Die Veroffentlichung
bzw. Herausgabe erfolgt nur insofern bzw. insoweit, als dieser keine Geheimhaltungsgriinde (86
IFG) entgegenstehen.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Bundesministerium fir Finanzen die in 840k Abs. 3
Transparenzdatenbankgesetz 2012 (TDBG 2012) genannten Daten der Férderung (insbes.
Name/Bezeichnung des*der Férdernehmer*in, ausbezahlter Férderbetrag, PLZ, Rechtsform) ab
einer Férderhdhe von EUR 1.500 gemaf den Bestimmungen des 8§40k TDBG 2012 auf
www.transparenzportal.gv.at fur die Daver von 5 Jahren verdffentlicht (ausgenommen davon
sind Férderungen an Privatpersonen).

giiltig ab 01.01.2026
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